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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Sick, Dreyer, Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), Dr. Narjes, 
Dr. von Geldern, Metz, Rühe und Genossen 

Seeverkehr mit Argentinien 

Argentinien beansprucht für seine Staatsreedereien einen An-
teil am Transport der Außenhandelsgüter von mehr als 50 v. H. 
Mit Mitteln der nationalen Flaggengesetzgebung hat Argen-
tinien damit einen protektionistischen Eingriff zur Monopoli-
sierung des nationalen Seeverkehrs vorgenommen. Die erheb-
lichen Bemühungen der europäischen Reedereien, zu einer Neu-
ordnung im Seefrachtverkehr zwischen Europa und Argentinien 
zu gelangen, sind bisher gescheitert. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Handelt es sich bei den von den argentinischen Staatsreede-
reien gekündigten privatrechtlichen Konferenz- und Pool-
abkommen um nach der deutschen Außenwirtschaftsverord-
nung genehmigungspflichtige Abkommen, und sind diese 
von der Bundesregierung nach § 44 b der Außenwirtschafts-
verordnung genehmigt worden? 

2. Kann die Bundesregierung die beteiligten privaten euro-
päischen und deutschen Reedereien veranlassen, ihre Ver-
handlungen mit den Staatshandelsreedereien Argentiniens 
wieder aufzunehmen und annehmbare Anteile für deutsche 
Schiffahrtsunternehmen am Verkehr mit Argentinien und 
anderen südamerikanischen Ländern zu verlangen? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß von einem 
bedeutenden Land mit Staatsschiffahrt hier die weltweit im 
UN-Verhaltenskodex für Linienkonferenzen festgelegten " 
Prinzipien der Ladungsaufteilung mißachtet worden sind? 
Wenn ja, welche Schlußfolgerungen ergeben sich daraus für 
die Ratifikation des von der Bundesregierung gezeichneten 
UN-Verhaltens-Kodex? 

4. Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung im Zusam-
menhang mit der deutschen Außenwirtschaftsgesetzgebung 
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im Verhältnis zu Argentinien, um dem UN-Grundsatz der 
Ladungsaufteilung nach 40/40/20 Geltung zu verschaffen? 

5. Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, ein regierungs-
seitiges bilaterales Abkommen mit Argentinien abzuschlie-
ßen, um damit den deutschen Schiffahrtsunternehmen einen 
ausreichenden Anteil am Seeverkehr dieser Länder zu 
sichern? 

6. Wird die Bundesregierung die Anwendung der auf euro-
päischer Ebene beschlossenen Meldepflicht für Liniendienste 
verstärkt fordern? 

7. Ist die Bundesregierung bereit, ihr mit Kabinettsbeschluß 
vom 26. April 1978 geschaffenes Instrument der Genehmi-
gungspflicht hier anzuwenden? 

8. Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß eine Duldung 
des Vorgehens der argentinischen Regierung weitere Län-
der, insbesondere Staatshandelsländer, zu ähnlichen Aktio-
nen anregen wird? 

9. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß mit derarti-
gen schiffahrtspolitischen Tendenzen in diesen Ländern die 
Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit der deutschen 
Schiffahrtsunternehmen beeinträchtigt und damit Arbeits-
plätze in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden? 
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